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Die Goldene Bulle machte weder in der damaligen, noch auc) in viel fpäterer Zeit
die Verlegungen der Nationalvechte wieder gut. AS Andreas I. nach einer dreißig-
jährigen umruhigen Regierung farb, hatten die ausgeplünderten Bewohner des dem
Elende verfallenen Landes faum Urfjache, feinen Tod zu beweinen (1235).

Der 2Yjährige BELa IV. ergriff mit ftarfer Hand die Zügel der Regierung, er wollte
in des Wortes vollfter Bedeutung Herricher in feinem Lande jein. Den Balatin Dionyfius,
den Hauptanftifter der Unruhen, ließ ex blenden, ungetreuen Beamten den Proceß machen.

Die im ihren Intereffen ver-

legten flüchtigen Maleontenten festen

ihren ganzen Einfluß darein, den

Öfterreichifchen Herzog Friedrich zu

friegerifchem Auftreten zu bewegen;

aber Bela wies nicht mm defien An-

griffe zuric‘, fondern vergalt diefelben

auch, inden ev Friedrich nach Wien

zuricdrängte und zwang, den Frieden

durch große Geldopfer von ihm zu

erfaufen (1236).

E38 war zu Anfang der Ne-

gierung Belas, daß die Tataren,

deren Macht unter Dichingis-Khan

riefig angewachjen war, Ofteuropa zu

bedrohen anfingen. Die zwifchen Don

und Donau haufenden umanenwaren

nach blutigen Kämpfen gezwungen,

entweder fich zu unterwerfen oder fich

vor der erdrücenden Übermacht zuviczuziehen. Die Flüchtlinge wandten fich unter
Führung Kötenyg (Suthen) an Bela IV. umd flehten um Aufnahme. Bela empfing die
friegerijchen Kumanen mit Freuden, denn ex konnte nicht mr gegen die Tataren willkommene
Dienfte von ihnen erwarten, jondern hoffte in ihnen auch gegen die unzufriedenen
Magnaten Stiten jeines Thrones zu finden. Köteny und die Seinigen wırrden, nachdent
fie die Taufe genommen, im ungarifchen Tieflande anjäßig gemacht (1239).

Die heidnifchen Kumanen, die an das Steppenleben gewohnt waren und von Bieh-
zucht und Sriegsbeute fich ernährten, fügten dem aderbanenden ungarischen Wolfe unermeß-
lichen Schaden zu und erbitterten die Magnaten noch mehr gegen den König, bei dem man
fich vergebens gegen die Kumanen bejchwerte,
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